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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 299-2022 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2022.RRGR.439 

  

Eingereicht am: 08.12.2022 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Amstutz (Sigriswil, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 Hess (Nidau, FDP) 
Streiff (Oberwangen b. Bern, EVP) 
von Bergen (Uetendorf, EVP) 
Sutter (Langnau i.E., SVP) 
Gerber (Schüpfen, Die Mitte) 
Martin (Ligerz, Grüne) 
Gasser (Ostermundigen, GLP) 
Baumann (Münsingen, EDU) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Hospizplätze im Kanton Bern bewilligen und die Finanzierung regeln 

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Hospizplätze sind im Kanton Bern zu bewilligen. 

2. Die Finanzierung für die Hospizplätze ist zu regeln. 

3. Ein Pilotprojekt Hospiz ist im Kanton Bern rasch zu starten. 

Begründung: 

Hospizplätze sind ein Angebot der integrierten Palliative-Care-Versorgung und Bestandteil der 

Palliativstrategie des Bundes. Somit gehören Hospizplätze nicht in die Langzeitpflege. Der Be-

darf im Kanton Bern liegt bei rund 50 Betten. Hospizplätze sind im Kanton Bern möglichst rasch 

und unkompliziert zu bewilligen. Das Hospizangebot ist besonders für Patientinnen und Patien-

ten im erwerbsfähigen Alter mit nicht therapierbaren Diagnosen vorgesehen, die eine umfas-

sende, spezialisierte Palliativpflege benötigen. Hospize bieten häufig eine Anschlusslösung bei 

Bedarf, nach einer Akutlösung. 

Das Finanzierungssystem soll gemäss Spitalfinanzierung und mit Pauschalen geregelt und ab-

gegolten werden. Die gesamten Aufwendungen in einem Hospiz liegen rund 35 Prozent tiefer 

als bei vergleichbaren Angeboten der akuten Palliativpflegeabteilungen in den Spitälern. Es ist 
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eine Kostenoptimierung voraussehbar, durch Verhinderungen von Spitaleinweisungen. Die Be-

willigung von Hospizplätzen schliesst eine Versorgungslücke im Kanton Bern. 

Aktuell sind in drei Hauptregionen des Kantons Bern Hospizprojekte am Laufen. Um essenzielle 

Erfahrungen sammeln zu können, soll ein Projekt als Pilotprojekt für rund zwei, drei Jahre star-

ten können. Am weitesten fortgeschritten ist das Projekt «Hopespiz Berner Oberland». Mehrere 

Kantone verfügen bereits über Hospizstrukturen: AG, BS, BL, GR, SG, VD, VS, SZ, LU und ZH.  

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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